
—  Gem e in de  W e iss ac h   —  L an dk re i s  Bö b l i ng en   —  
A n t r a g  z u r  B e w i l l i g u n g  e i n e s  G e m e i n d e z u s c h u s s e s  

z u m  E i n b a u  e i n e r  R e g e n w a s s e r n u t z u n g s a n l a g e  

Angaben zum Antragsteller: 
Name Vorname Telefon 

   
Straße, Hausnummer Wohnort Telefax 

   
Bank Bankleitzahl Kontonummer 

   
Antragsteller ist (zutreffendes bitte ankreuzen): 
 Eigentümer  Miteigentümer  Mieter  Nutzungsberechtigter 
Sind mehrere Eigentümer vorhanden, so haben alle Miteigentümer den Antrag zu stellen beziehungsweise eine Einverständniserklärung 
vorzulegen. Mieter beziehungsweise Nutzungsberechtigte haben die Einverständniserklärung des/der Grundstückeigentümer/s vorzulegen. 

Angaben über das Grundstück: 
Grundstück (Straße, Hausnummer) Flurstücknummer Grundstücksgröße (m2) Wohnfläche (m2) 

    
 Einfamilienhaus  Gewerbegebäude 
 Zweifamilienhaus  sonstiges:  
 Mehrfamilienhaus mit  Wohneinheiten   
Bei dem Gebäude handelt es sich um einen  Neubau  Altbau, Baujahr  
Eine Baugenehmigung  liegt vor  ist nicht erforderlich 
Hinweis: Drucklose Behälter bis 50 Kubikmeter Inhalt und 3 Meter Höhe sind nach § 50 Absatz 1 Ziffer 42 der Landesbauordnung für 

Baden-Württemberg in der Neufassung vom 8. August 1995 (GBl. S. 617), mit mehreren Änderungen, verfahrensfrei (= ge-
nehmigungsfrei). Unter diese Vorschrift fallen auch Regenwassernutzungsanlagen. Es wird aber darauf hingewiesen, daß die 
Gemeinde nur solche Regenwassernutzungsanlagen fördert, die nach Größe beziehungsweise Dimensionierung auf das 
geplante oder vorhandene Gebäude angepaßt und nicht über Bedarf ausgerichtet sind. 

Angaben über die Regenwassernutzungsanlage 

Der Zuschuß wird beantragt für (zutreffendes bitte ankreuzen): 
 Anlage ab 4 cbm bis 8 cbm Speichervolumen  Anlage mit  cbm Speichervolumen 
Bitte entsprechendes Zertifikat oder Baubeschreibung beifügen. 

Die Regenwassernutzungsanlage wird verwendet für (zutreffendes bitte ankreuzen): 
 Wasch- und Putzzwecke  Toilettenspülung  Gartenbewässerung 
 sonstige Zwecke (bitte  
 in Stichworten angeben):  
Hinweis: Eine Nutzung ausschließlich zu Gießzwecken in Gärten beziehungsweise nur außerhalb des Gebäudes (nur Außenanla-

gen) wird nicht gefördert. Eine Kombination zwischen Nutzung in- und außerhalb von Gebäuden ist aber förderfähig. 

Erforderliche Anlagen für die Antragsbearbeitung 
gemäß § 5 der Förderrichtlinien für Regenwassernutzungsanlagen 

 

Ort, Datum 1. Zustimmungserklärung des Grundstückeigentümers bzw. Miteigentümers (falls 
erforderlich).  

2. Lageplan des Grundstücks.  
3. Bauzeichnungen in Form von Grundriß- und Schnittzeichnungen des Gebäudes, 

auf denen der Einbau und die Installation der Regenwassernutzungsanlage dar-
gestellt ist. 

 

4. Baubeschreibung beziehungsweise Zertifikat der geplanten Anlage mit Angaben 
über die Art, die Größe, die Beschaffenheit und die Gestaltung. 

 

Unterschrift 5. Auflistung der sanitären Einrichtungen und der sonstigen Anlagen, getrennt nach 
Wohneinheiten, die an das Leitungssystem der Regenwassernutzungsanlage 
angeschlossen werden sollen. 

Feld bitte nicht beschriften 

 6. Baugenehmigung beziehungsweise wasserrechtliche Genehmigung (falls erfor-
derlich).  

7. Formloser Antrag auf Teilbefreiung vom Benutzungszwang der Wasserversor-
gungssatzung der Gemeinde Weissach. 

 

8. Verbindlicher Nachweis beziehungsweise Bestätigung eines anerkannten Fach-
betriebs, daß die geplante Anlage bezüglich Art, Größe und Beschaffenheit in ei-
nem angemessenen Verhältnis zur Größe des Gebäudes beziehungsweise zur 
Grundstücksfläche steht und nicht über Bedarf ausgerichtet ist. 

 

 Der Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn er vollständig aus-
gefüllt ist und alle oben aufgeführten Anlagen beigefügt sind.  Eingangsstempel der Gemeinde 

 

Bearbeitungsvermerke 

Anlage förderfähig  ja  nein Zuschußbetrag  1.000 €  1.500 € 
Anlage errichtet und funktionsfähig  Rechnung über tatsächliche Kosten  
Zertifikat der ausführenden Firma  Auszahlung angeordnet am  
 


